
Satzung
des

1. Schachklubs Troisdorf 1924 e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen ”1. Schachklub Troisdorf 1924 e.V.“

Der Verein hat seinen Sitz in Troisdorf.

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck, Gemeinnützigkeit

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Schachsports. Der Verein
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ”Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch wöchentliche
Spiel– und Übungsabende und durch die Teilnahme an den Veranstal-
tungen des Deutschen Schachbundes.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

Die Mitglieder haben kein Anteil am Vereinsvermögen.

Bei Auflösung des Vereins sowie bei Wegfall seines bisherigen Zweckes
fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Troisdorf, die es unmittelbar
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Alle Inhaber von Vereinsämter sind ehrenamtlich tätig.
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

Minderjährige müssen die Zustimmung ihrer (ihres) gesetzlichen Vertre-
ter(s) nachweisen.

Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand.

Der Vorstand ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe bekannt-
zugeben. Gegen den ablehnden Bescheid des Vorstandes, kann der An-
tragsteller Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Mo-
nats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand
einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche
Mitgliederversammlung.

Mit der Aufnahme durch den Vorstand beginnt die Mitgliedschaft.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitglieds
b) durch freiwilligen Austritt
c) durch Streichung von der Mitgliederliste
d) durch Ausschluß aus dem Verein

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber
einem Mitglied des Vorstandes. Er ist nur zum Ende eines Monates mit
einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zulässig.

Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung
des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen
werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei
Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die
Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich versto-
ßen hat, durch Beschluß des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen
werden. Vor der Beschlußfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer
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angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Aus-
schluß ist dem betroffenen Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzu-
teilen. Gegen den Ausschließungsbeschluß steht dem Mitglied innerhalb
von zwei Wochen nach Zustellung das Recht der Berufung an die Mit-
gliederversammlung zu. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahres-
beitrags, dessen Fälligkeit und die Art der Bezahlung werden von der
Mitgliederversammlung bestimmt. Der Vorstand kann in Not geratenen
Mitgliedern die Zahlung der Beiträge stunden, in besonderen Fällen auch
ganz oder teilweise erlassen.

Die Mitgliederversammlung kann in besonderen Fällen die Erhebung ei-
ner Umlage anordnen und den Kreis der hierfür zahlungspflichtigen Mit-
glieder bestimmen.

§ 6 Ehrenmitglieder

Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes
durch die Mitgliederversammlung.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 8 Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden,
dem Pressewart, dem Spielleiter, dem Kassierer und dem Jugendwart.
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Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich aktiv vom 1. oder 2. Vor-
sitzenden vertreten. Jeder der beiden ist allein vertretungsberechtigt.
Der 2. Vorsitzende wird im Innenverhälnis angewiesen, von seiner Ein-
zelvertretungsbefugnis nur im Falle der Verhinderung des 1. Vorsitzenden
Gebrauch zu machen.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
einem Jahr gewählt. Der Vorstand bleibt jedoch so lange im Amt, bis
ein neuer Vorstand gewählt ist.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so
wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des
Ausgeschiedenen.

§ 9 Beschlußfassung des Vorstandes

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandsitzungen,
die vom 1. oder 2. Vorsitzenden mündlich, schriftlich oder fernmündlich
einberufen werden. Einer Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand
ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter
der 1. oder 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlußfassung ent-
scheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.

§ 10 Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmit-
glied – eine Stimme.

Minderjährige Mitglieder, die jünger als 12 Jahre sind, haben kein Stimm-
recht.

Minderjährige Mitglieder, die älter als 12 Jahre sind, sind voll stimmbe-
rechtigt. Sie können jedoch in kein Amt gewählt werden.

Das Stimmrecht eines Minderjährigen kann nicht von seinem gesetzlichen
Vertreter ausgeübt werden.
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§ 11 Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Geschäftsjahr, möglichst im ersten Quartal, soll
die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vor-
stand unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen schriftlich unter An-
gabe der Tagesordnung einberufen. Das Einladungsschreiben gilt dem
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein
schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.

§ 12 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied ge-
leitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung
einen Leiter.

Der Protokollführer wird von der Versammlung gewählt.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Ab-
stimmung ist geheim durchzuführen, wenn ein Mitglied dies verlangt.

Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlußfä-
hig.

Die Mitgliederversammlung faßt im allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen, gültige Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher
außer Betracht. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Ver-
eins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen, gültige Stimmen
nötig.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzu-
nehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollfüh-
rer zu unterzeichnen ist.

§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mit-
gliederversammlung beim Vorstand beantragen, daß weitere Angelegen-
heiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.
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§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung einberufen. Diese muß einberufen werden, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel al-
ler Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom
Vorstand verlangt wird.

§ 15 Haftplicht

Für die aus dem Spielbetrieb entstehenden Schäden und Sachverluste
haftet der Verein den Mitgliedern gegenüber nicht.

§ 16 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung beschlossen werden, die sonstige Beschlüsse nicht
faßt.

Diese Satzung wurde am 18. Mai 1993 beschlossen.

6


